
Satzung der Gemeinde Belm über die Erhebung von Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung)

Aufgrund der §§10, 58 Abs. 1 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal Verfassungsgeset­
zes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVB1. S. 576) und des § 3 des Niedersäch­
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) - beide Gesetze in der jeweils geltenden Fassung - 
hat der Rat der Gemeinde Belm in seiner Sitzung am 18.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch natürliche Per­
sonen im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszuge­
hen, dass er älter als drei Monate ist.

§2 
Steuerpflicht

(1) Steuerpflichtig ist die Hundehalterin/der Hundehalter. Als Halterin/Halter eines Hundes gilt, wer 
einen Hund oder mehrere Hunde
a) in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation im eigenen Interesse oder im 

Interesse eines Haushaltsangehörigen für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufge­
nommen hat,

b) im Interesse einer juristischen Person hält oder
c) in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, sofern 

die Pflege, Verwahrung oder das Anleinen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen/Haltern gemeinsam 
gehalten. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind 
sie Gesamtschuldner.

(3) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgen­
den Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden.

(4) Ist die Hundehalterin/der Hundehalter nicht zugleich Eigentümerin/Eigentümer des Hundes, 
so haftet die Eigentümerin/der Eigentümer neben der Steuerschuldnerin/dem Steuerschuldner 
ebenfalls gesamtschuldnerisch.

(5) Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im 
Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 3 entfallen ist, bei derselben Halterin/ 
demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht 
für den anderen Hund. Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder 
veräußerten Flundes ein gefährlicher Hund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses 
gefährlichen Hundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus 
dem erhöhten Steuersatz für gefährliche Hunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen 
oder veräußerten Hund gegolten hat.



§3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich:

a)
b)
c)
d)
e)

für den ersten Hund
für den zweiten Hund .
für jeden weiteren Hund
für den ersten gefährlichen Hund
für jeden weiteren gefährlichen Hund

72,00 Euro 
108,00 Euro 
144,00 Euro 
720,00 Euro 
900,00 Euro

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 4, § 5 Abs. 1), werden bei der Berechnung der 
Anzahl der gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 
5 Abs. 2), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Abs. 1 den in voller Höhe 
steuerpflichtigen Hunden als erster Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt. Bei der Ermitt­
lung der Reihenfolge der voll steuerpflichtigen Hunde werden die nach § 3 Abs. 1 Buchstabe d) 
und e) zu versteuerndem Hund vorangestellt.

(3) Als gefährlich gelten Hunde, wenn die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 
S. 2 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund ab dem Ersten 
des Monats der Feststellung der Gefährlichkeit nach § 3 Abs. 1 Buchstabe d) bzw. e) zu be­
steuern.

(4) Unabhängig der Feststellung nach § 3 Abs. 3 sind gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung 
jedenfalls Hunde der Rassen American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullter­
rier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.

§4
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das Halten 
derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten.

§5
Steuerbefreiung, Steuermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
a) Hunden, deren Haltung unabdingbar für den Betrieb oder die Berufsausübung (gewerb­

liche Nutzung) zwingend notwendig ist und ohne die die Berufs- und Gewerbeaus­
übung nicht möglich wäre oder der Erwerbszweck erheblich erschwert werden würde. 
Hierzu zählen z.B. Hütehunde Schäfereibetrieb, Artistenhunden oder Zuchthunde bei 
gewerblicher Hundezucht.

b) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Un­
terhaltskosten ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden sowie 
von Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von 
berufsmäßigen Einzelwächtem bei Ausübung des Wachdienstes eingesetzt werden.



c) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten-, Rettungs-, Schul- und Therapie­
hunde verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt 
haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als fünf 
Jahre alt sein.

d) Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, gehörloser oder hilfloser Personen un­
entbehrlich sind. Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage des Schwerbehindertenaus­
weises mit entsprechendem Merkzeichen oder eines amtsärztlichen Zeugnisses abhän­
gig gemacht werden.

e) Hunden, die ab dem 01.01.2027 unmittelbar aus einem Tierheim oder unmittelbar aus 
einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tätigen, als gemeinnützig im Sinne der Abgaben­
ordnung anerkannten Einrichtung aufgenommen werden. Diese Steuerbefreiung wird 
jeweils befristet für einen Zeitraum von 3 Jahren gewährt. Der Zeitraum der Steuerbe­
freiung beginnt mit der Entstehung der Steuerpflicht nach § 2 Abs. 1 dieser Satzung. 
Die Hundehaiterin/der Hundehalter hat einen Nachweis über die Übernahme des Hun­
des aus einer Einrichtung nach § 5 Abs. 1 Buchstabe e) Satz 1 zu erbringen. Eine Steu­
erbefreiung ist ausgeschlossen, wenn der aufgenommene Hund von der früheren Halte- 
rin/dem früheren Halter oder einer im selben Haushalt (ggf. auch Betrieb, Organisation, 
Einrichtung) lebenden (oder arbeitenden) Person übernommen wird.

f) Hunden, die sonst im öffentlichen Interesse gehalten werden.

(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50% zu ermäßigen für das Halten von
a) Hunden, die zur Bewachung eines bewohnten Gebäudes erforderlich sind, wenn das 

Gebäude außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles / einer geschlossenen 
Ansiedlung (Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch - BauGB) gelegen ist 
oder mehr als 200 m vom nächstgelegenen bewohnten Gebäude entfernt liegt. Der Ab­
stand wird in Luftlinie zwischen den bewohnten Gebäuden gemessen.

b) Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, bestä­
tigten Jagdaufsehern und Nachsuchehundeführem sowie von Feldschutzkräften.

c) Jagdgebrauchshunden privater Jägerinnen/Jäger, die eine Jagdeignungs- / Brauchbar­
keitsprüfung oder eine deren gleichgestellte Prüfung abgelegt haben und jagdlich ver­
wendet werden.

(3) Die Steuerermäßigung nach Abs. 2 a) kann nur für jeweils einen Hund beansprucht werden.

(4) Für gefährliche Hunde nach § 3 Abs. 3 und Abs. 4 wird keine Steuerbefreiung oder -ermäßi- 
gung gewährt.

(5) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats 
an gewährt, in dem der Antrag der Gemeinde zugegangen ist.

§6 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

( 1 ) Die Steuerpflicht entsteht mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der Hund in 
den Haushalt, den Betrieb, der Institution oder der Organisation i.S.d. § 2 Abs. 1 aufgenommen 
worden ist, frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der Hund drei 
Monate alt wird. Bei Hunden, deren Halten bereits in der Gemeinde Belm oder einer anderen 
Gemeinde/Stadt besteuert worden ist, entsteht die Steuerpflicht ebenfalls mit dem Beginn des 
auf die Aufnahme folgenden Monats.



(2) Bei Zuzug einer Hundehaiterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steuerpflicht 
mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines 
Hundes oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch die 
Steuerpflicht mit diesem Tag.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund veräußert oder abge­
schafft wird, abhandenkommt oder stirbt. Das Gleiche gilt, wenn die Hundehalterin/der Hunde­
halter aus dem Gemeindegebiet wegzieht.

(4) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn der Steueranspruch erst während des Jahres 
entsteht - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(5) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vor­
jahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt 
werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen nach dem Tag der öffentlichen Be­
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftli­
cher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§7 
Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Jahres 
fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(2) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01.07. eines jeden Jahres erfolgen.

(3) Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides, Erstattungs­
beträge mit der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§8
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies binnen 14 Tagen bei der Ge­
meinde schriftlich anzuzeigen. Hierbei ist Herkunft, Alter und Rasse des Hundes anzugeben. 
Der Anzeige beizufugen sind zusätzlich geeignete Nachweise,' aus denen sich die Einhaltung 
der Verpflichtungen nach dem Niedersächsischen Hundegesetz (NHundG) ergeben. Hierzu 
zählen der Sachkundenachweis (§ 3 NHundG), ein Kennzeichnungsnachweis (§ 4 NHundG), 
der Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung (§ 5 NHundG) sowie der Ein­
tragungsnachweis in das Zentrale Hunderegister des Landes Niedersachsen (§ 6 NHundG). 
Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen 14 Tagen, nachdem der Hund veräußert, 
sonst abgeschafft wurde, abhandengekommen oder gestorben ist, bei der Gemeinde Belm schrift­
lich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde Belm 
verzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung fort, so ist dies 
binnen 14 Tagen schriftlich bei der Gemeinde Belm anzuzeigen.



(4) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat ist verpflichtet, der 
Gemeinde die zur Feststellung eines fur die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen Sach­
verhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklä­
rung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch an­
dere Personen, insbesondere Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Mieterin- 
nen/Mieter oder Pächterinnen/Pächter verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage über die auf 
dem Grundstück, im Haushalt, im Betrieb, der Institution oder der Organisation gehaltenen 
Hunde und deren Halterinnen/Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs.l Nr. 3a NKAG i. V. m.
§ 93 AO).

(5) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des 
Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder ei­
nes umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen.

§9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a) entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen 14 Tagen schriftlich bei der 
Gemeinde Belm anzeigt,

b) entgegen § 8 Abs. l Satz 2 die Herkunft, das Alter, die Rasse des Hundes nicht angibt,
c) entgegen § 8 Abs. 1 Satz 3 und 4 die geforderten Nachweise nicht erbringt,
d) entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht binnen 14 Tagen schriftlich bei der 

Gemeinde Belm anzeigt,
e) entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer­

ermäßigung nicht binnen 14 Tagen schriftlich bei der Gemeinde Belm anzeigt,
f) entgegen § 8 Abs. 4 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht wahrheitsgemäß erteilt,
g) entgegen § 8 Abs. 5 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes die Hundesteuermarke nicht ab­

gibt und diese weiterverwendet,
h) entgegen § 8 Abs. 5 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund außerhalb einer Wohnung oder 

eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke fuhrt 
oder laufen lässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

§10 
Datenverarbeitung

(1). Die zur Ermittlung der Steuerpflicht, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Hun­
desteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten wer­
den von der Gemeinde Belm gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) Datenschutz-Grundverord­
nung (DS- GVO) i.V.m. § 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i.V.m. § 11 
NKAG und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verar­
beitet. Die Datenerhebung bei den für das Einwohnenneidewesen und Ordnungsrecht zustän­
digen Stellen erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht 
zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 S. 3 AO).



(2) Die Daten dürfen von den Daten verarbeitenden Stellen nur zum Zweck der Steuererhebung 
nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das denselben 
Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische 
und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 34 NDSG 
getroffen worden. Die personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewah­
rungspflichten gemäß NKAG, der AO und der KomHKVO in der Regel nach 10 Jahren ge­
löscht.

§11 
In-Kraft-T reten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2027 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die vorhergehende Hundesteuersatzung vom 29.09.2010, welche zum 
01.01.2011 in Kraft getreten ist, außer Kraft.

0

Belm, den 18.03.20

rmelcr^.


